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29. Jahrgang - Erscheint monatlich

Nr. 8 August 1958 - Laufende Nr. 318

Die persönliche Beziehung zum Jugendlichen

In den Tagen, da er das 20. Lebensjahr erreichte,
entgleiste unser Schützling erneut sehr schwer.
Es war wirklich ein Schlag für uns. Zwar hatten
wir aus dem bisherigen Verhalten, aus unsern vielen

Niederlagen ja damit rechnen müssen, dass die
Volljährigkeit des jungen Menschen nicht
gleichzusetzen sei mit Bewährung und Erwachsenenreife.
Was uns diesmal besonders bedrückte, war die Art
und Weise, wie er die Tatsache seiner Flucht, seiner
Diebstähle vorerst verdecken und nachher
verharmlosen wollte. Es fiel unter uns das Wort
«abgrundtiefe Beziehungslosigkeit», wie wir sie noch
an keinem Jugendlichen festgestellt haben.

Nach vielen Jahren des Bemühens und zeitweiser
intensiver Arbeit am jungen Menschen müssen wir
heute gestehen, dass es uns nicht gelungen ist,
persönliche Beziehungen zu schaffen, die vielleicht
mitgeholfen hätten, endlich aus der Krise
herauszukommen. Nicht nur zwischen unserem Schützling
und uns liegt offensichtlich ein Abgrund, sondern
wir erkennen mit einigem Erschrecken, dass der
junge Mensch überhaupt nicht fähig ist, innerlich
an einer Sache beteiligt zu sein. Wir stehen heute
unter dem Eindruck, dass jede Substanz fehlt und
es einfach nicht möglich scheint, ihn irgendwo und
irgendwie ansprechen zu können.
Das Problem der persönlichen Beziehung zum jungen

Menschen oder ganz allgemein zum Klienten

kann in der Sozialarbeit kaum ernst genug studiert
werden. Milieugeschädigten Kindern und Jugendlichen,

die wir als stark verwahrlost bezeichnen,
kann in der Regel nur über eine wirkliche persönliche

Beziehung geholfen werden. Der Erfolg hängt
damit wesentlich von der inneren Einstellung des

Erziehers, von seiner täglichen, ja stündlichen
Einsatzbereitschaft ab. In der Praxis erleben wir es

nun, dass dieser inneren Haltung oft kleine äussere

Begebenheiten im Alltag zu Hilfe kommen,
ja, kommen müssen. Sie sind es vielfach, die zu
einer persönlichen Beziehung hinführen, diese
vielleicht sogar überhaupt erst möglich machen.

In ihrer Diplomarbeit an der Schule für Soziale
Arbeit Zürich, Kurs B 1956/58, geht Gertrud Scheu
dieser Frage nach. «Die Erzieherin bemüht sich um
persönliche Beziehungen zum Jugendlichen»
überschreibt sie ihre Ausführungen, von denen wir
nachfolgend einiges mitteilen dürfen. Die Arbeit
stützt sich teils auf theoretisch erworbene Kenntnisse,

aber andernteils erfreulicherweise auch auf
eigene Erfahrungen im Umgang und Zusammenleben

mit Jugendlichen im Erziehungsheim.
Von den drei geschilderten Beispielen greifen wir
dasjenige des 18jährigen Peter heraus:
Peter wurde als aussereheliches Kind geboren und an
drei verschiedenen Pflegeplätzen untergebracht, bis
er endlich zum bleiben kam bei einem gutgesinnten
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